
daß das Warten sıch » auszahlt «. Man muß LUrkbar den Fortschritt gegenüber dem Geist un
Methode, die WIT AaUuUs der eıt VOT dem rlıege das Gesamt des Lebens 1Im Auge ehalten

annten. Mehr und mehr meldete sıch ber der Die Kınder, die VOTI der Einschulung doch VOT dem
ı zweıten Schuljahr VOoNn den Eltern ZU Tisch desweifel, ob ohl 1m Sinne des Evangelıums sel,
d, 1e Kleinen mıt soviel Theologıe VO Bußsakra- Herrn geführt werden, lasse ich schon ange nıiıcht
ıd ent als Gericht, VOIl der aage der Gerechtig- mehr beichten, WEeNNn die ern NIC: selber sehr

e1it und dem Ausgleich urc. esu Jut be- darauf drängen. Wohl lernen sle, beim Abend-
cfen. Ich merkte eines ages, daß sıch beı IMNan- gebe‘ den ater 1M Hımmel Verzeihung

Kindern sehr dingliche Vorstellungen fest- bitten, können uch schon kleine Bußen auf sıch
nehmen.ese] hatten und mußte nachträglıc) wıieder

entmythologisieren «. Dann der Beichtspiegel Zu dem Zeıtpunkt, WIT eute mıiıt der VoOor-
it den ehn Punkten! Wiır schafften das schon, bereitung auf TsStbeıchte und Erstkommunion
ennn WIT ange trainıerten. Das kann beginnen, ollten WITr nächstens dıe ınder

{ nem fröhlichen Sport werden. Die Stunden kleinen Bußandachten In die Kırche rufen. Es
egen dahın. Aber VO » Eigentlichen « hat 111a müßte ine regelmäßige, überörtlich verpflichten-

de Gewohnheıit äahnlıch der onatsbeichte derAL immer noch nıcht gesprochen. Und Je besser
e Kinder die » Technik « beherrschten, Größeren daraus werden. Wenn 1I1all das der

ıd ehr verlor beı den meiılsten das Bekenntniıs Inıtiatiıve des einzelnen Seelsorgers überläßt, be-
ıd chtheıit und Ursprünglichkeit, deutlicher steht die Gefahr, daß manchen Tien gar
K jgte sich die efahr einer falschen eichen- nıchts geschieht. Vielleicht wäre dieses iıchts ber

tellung legalistischer Frömmigkeit und Werk- noch Desser, als WEeNN Ian die inder 1 zweıten
erechtigkeıt. Man hat schnell perfekte kleine Schuljahr ZUT Erstbeichte führt und S1e ann mehr
harısäer ETZOSCI, uch WenNnn 111a das Gegenteıl der wenıger sıch selber überläßt. Die Sache ist
eabsichtigt. Die Methode hat ihr Eigengewicht. eingespielt und läuft ab S1ie kommen monatlıch,

Schlitten Saus einem davon. ihr Sprüchlein und werden nach kurzem Zu-
e1t en paar Jahren en WITr NUu:  — ıne bessere spruch absolviert. Opus operatu:

ı] Ife [Ür dıe Erstbeichte 1im Glaubensbuch für das Die TU Beichte ist siıcher 1Ur verantworten,
weıte Schuhahr. 1el1 Ballast ist abgeworifen. Wır WenNn WITr den iındern beı jeder Monatsbeichte
ind näher der Einfachheit des Evangelıums un: durch ıne gemeinsame Vorbereitung ın über-

schaubaren Gruppen 11an kann uch Buß-Fassungskraft der inder. Die uße erscheımint
ihrer selbständigen Bedeutung für das christ- andacht CNNCH helfen, da ß der Empfang des

] iche en und wird N1IC! mehr wI1e ın den frühe- Bußsakramentes mehr und mehr einem eX1-
stentiellen Akt ihres jJungen Christenlebens wiıird.Anleıtungen 1Ur 1m Hınblick auf dıe Beichte

eUübt. Beı der Gewissenserforschung überblickt Es genügt sıcher NIC| die inder einfach der
iınd die ler Bereiche, in denen sıch seIn Le- Führung durch das Diözesangebetbuch über-

lassen. In der 1Özese Munster lesen SIe dortabspielt und kann mıiıt eigenen Worten -
C] glaubt, den ater 1mM Hımmel betrübt unter der Überschrift » Kinderbeichte « » Du

aben hast verdient, VO:  - ott In diesem und jenem Le-
nd doch bleibt das irühe eichten gefährlıch. ben gestraft werden. en. die mıt

ind kann In diesem er noch nıicht eigent- iıhrer ewl1gen Qual; denke uch die ltteren
Schmerzen der Seelen 1m Fegefeuer! Wıe wäreich sündıgen, 1im tieferen Inn personal handeln.

Es muß sich eiIm Beıichten einzelne äaußere Ver- dır ErgangCN, WeNnNn ott dıich gleich nach der
fehlungen halten, un: das sıch leicht für un terben lassen C< Man sıeht, daß noch
immer fest. Meıne inder kommen SCrn ZUT ein1ges tun bleibt.
Beichte, ber ich fühle mich dennoch N1C! ganz
wohl dabei
Ollten WIT nıcht Beichte un: Beichtunterricht auf Josef Dreißen,
die Zeıt nach der gemeinsamen Erstkommunion Professor, Aachen:
verschieben, Iso In das dritte der WIe 1Im Bıstum
Roermond In das vierte Schuljahr ? Das aubens- Can 906, der auf den Kanon X XI des Vierten
buch für das drıtte und vierte Schulhjahr hat schon Lateranense zurückgeht und ihm teilweıise wort-
die richtige Reihenfolge: Taufe heılıges Mahl lıch entnommen ist, bestimmt » Jeder Gläubige

des eiınen der des anderen Geschlechts, derLeben der Gotteskinde: eıne kindliche Sıtten-
lehre) Sünde und uße Bußsakrament. Warum er der Unterscheidung, das he1lßt ZU) er der
eigentlich NIC: danach uch praktisch vorgehen? Vernunit gelangt ist, ist gehalten, alle seine SUun-
Der Empfang des Bußsakramentes erfordert ıne den wenigstens einmal 1m Jahr gläubig beken-
andere Selbständigkeit als die Teilnahme he1- Diese Bestimmung ist VO ekret OQuam
lıgen Mahl Da die ersten eichten bestimmend singulari authentisch interpretiert worden. Das
sınd ür alle späteren, sollte das rgumen: keine ekret beschäftigt sich allerdings prımär mıit dem
Rolle spielen, das Kınd gehe vieler Gnaden VOCI- Zeıitpunkt der rechtzeitigen rstkommunıon und

1Ur 1im Zusammenhang mit dieser rage uch mıiıtlustig, Wenn WITr länger auf das Sakrament
warten lassen. Wenn INan schon dazu neigt, Gna- dem Termin der Erstbeichte Man kann diesem
den zählen, kann INan doch überzeugt se1n, un: seinem Ommentator Domuiniıkus
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Jori10 sicherlich keinen Laxismus vorwerilen. ber auf dıe retardiıerenden aktoren eingehen
selbst hier wırd sehr deutlich gesag(t, » die Ver- können, eın höheres er ansetzen müUussen. Die
pflichtung ZUT Kommunıon SUHZ verschieden ist Schulspychologen en festgestellt, daß 20 DIS
VO  — jJener ZUT Beichte. Das Kınd ist, WIEe WIT dar- 25 Prozent er heutigen Schulneulinge NIC den
gelegt aben, ann ZUT Kommunion verpflichtet, gelistigen und seelischen Anforderungen der Schule
WL anfängt, ernun: zeigenJorio sicherlich keinen Laxismus vorwerfen. Aber  auf die retardierenden Faktoren eingehen zu  selbst hier wird sehr deutlich gesagt, »daß die Ver-  können, ein höheres Alter ansetzen müssen. Die  pflichtung zur Kommunion ganz verschieden ist  Schulspychologen haben festgestellt, daß 20 bis  von jener zur Beichte. Das Kind ist, wie wir dar-  25 Prozent aller heutigen Schulneulinge nicht den  gelegt haben, dann zur Kommunion verpflichtet,  geistigen und seelischen Anforderungen der Schule  wenn es anfängt, Vernunft zu zeigen ... Zur Beich-  gewachsen sind. Entscheidend für die Fixierung  te hingegen ist jener verpflichtet, der unglück-  der anni discretionis ist nicht das Lebensalter, son-  licherweise eine schwere Sünde begangen hat, die  dern das Entwicklungsalter, Daraus ergibt sich,  noch nicht direkt im Bußsakrament nachgelassen  daß die Erstbeichte frühestens im dritten Schuljahr  worden ist.» Die bloß läßliche Sünde und auch  erfolgen sollte. Erst dann könnte die Moralität des  die direkt im Bußsakrament nachgelassene schwe-  Kindes der Sakramentalität der Buße begegnen,  re Sünde sind ausreichende, aber nicht notwendige  Dabei kann das Kind, genau dem Grad seiner  Materie für die Beichte. Das Dekret selbst lehrt  Sündhaftigkeit korrespondierend, auch die quasi-  mit Berufung auf den heiligen Antonin: »Wenn  materiellen Akte der Reue, des Sündenbekennt-  das Kind zum Bösen fähig ist, d. h. wenn es schwer  nisses und der Genugtuung als partes poenitentiae  sündigen kann, dann unterliegt es dem Gebot zu  setzen, die zum Empfang des Bußsakramentes  beichten«. Da nach der allgemeinen Ansicht  notwendig sind. Selbstverständlich können die  heutiger Moraltheologen das Kind vor dem 10.  läßlichen Sünden auf andere Weise nachgelassen  bis 12. Lebensjahr wegen mangelnder personaler  werden, aber dann wird dem Kind nicht die mit  Reife zu keiner schweren Sünde fähig ist, kann  dem Empfang des Bußsakramentes gegebene  von einer stringenten Verpflichtung zur Beichte  spezifisch sakramentale Gnade zuteil. Das Kind  bei erlangtem Vernunftgebrauch keine Rede sein.  sollte mit seiner wachsenden personalen Reife  Zudem darf darauf hingewiesen werden, daß sich  stufenweise immer tiefer in den Vollzug des Buß-  in der heutigen pastoralen Praxis immer mehr die  sakramentes eingeübt werden. Diese Einübung  Unterscheidung von schwerer Sünde und Todsün-  würde nach folgenden Gesichtspunkten erfolgen:  de durchsetzt. Eine schwere Sünde gliche etwa  1. Einübung in die Tugend der Buße. Die Eltern  einem ernsten ehelichen Zerwürfnis, wobei die  suchen bei gegebenem Anlaß mit den Kindern  Ehepartner vielleicht tagelang kein Wort mit-  nach dem Motiv ihrer kindlichen Vergehen. Sie  einander sprechen. Aber keiner von ihnen denkt  führen damit das Kind zur Sinnesänderung. Sie  auch nur im entferntesten an eine Scheidung.  »absolvieren« auch das Kind und geben ihm  Das Zerwürfnis kann aber solche Formen an-  eine »Buße « auf. Diese » Absolution « ist durch-  nehmen, daß die beiden Partner sich völlig aus-  aus ekklesialer Natur und entspricht genau dem  einander leben, daraus die Konsequenzen ziehen  Sündenerlebnis des Kindes. Sie ist als vorsakra-  und sich scheiden lassen. Das wäre, übertragen  mentale Buße und »naturales Zeichen« eine  auf den in der Taufe geschlossenen Bund mit Gott,  wesentliche Einübung in die sakramentale Ab-  die Todsünde.  solution und das sakramentale Zeichen.  Es gibt ein eigenes Jugendgericht, das kriminellen  2. Die Kinder nehmen klassenweise an gemeinsa-  men Bußfeiern in der Kirche teil und erfahren so  Jugendlichen »mildernde Umstände« zuerkennt.  Es ist die Frage, ob ein Jugendlicher schon eine  Sünde als ekklesiales Ereignis. Im Anschluß an  personale Entscheidung von einer solchen Trag-  diese Bußfeiern wird zunächst nicht gebeichtet,  sondern nur eine nichtsakramentale Sündenverge-  weite treffen kann, daß davon sein ewiges Unheil  abhängt. Ob es bei Gott nicht auch so etwas wie  bung in deprekatorischer Form erteilt.  ein »Jugendgericht« gibt? Müßten nicht diese  3. Die Kinder gehen nach einigen Bußfeiern in den  mildernden Umstände auch beim Bußgericht der  Beichtstuhl und legen dort ein allgemeines Sün-  Jugendlichen berücksichtigt werden? Von hier  bekenntnis in Form eines kindlichen Confiteor ab.  aus betrachtet, ergäbe sich erst für den mündigen,  Das Kind lernt auf diese Weise den Beichtstuhl,  großjährigen Christen eine strenge Verpflichtung  den Vorgang im Beichtstuhl und die Begegnung  zur Beichte, weil erst in diesem Alter die Todsünde  mit dem Priester als Statthalter und Sachwalter  möglich wäre. Das Bußsakrament wäre also in  der Kirche, Christi und Gottes kennen und wird  erster Linie ein Sakrament für die Erwachsenen.  mit der Sünde als offensa Dei konfrontiert. Es  Nun kennt aber die Kirche das Sakrament der  empfängt aber keine sakramentale Absolution,  weil es noch kein persönliches Sündenbekenntnis  Buße in einer zweifachen Gestalt: für die Tod-  sünde als heilsnotwendiges baptisma laboriosum,  abgelegt hat.  für die läßliche Sünde als heilsame Devotions-  4. Das Kind geht nach einer allgemeinen Bußfeier  beichte. Das Kind könnte also das Bußsakrament  in den Beichtstuhl, um dort seine persönlichen,  empfangen, sobald es läßlich sündigen kann.  durch Befragung seines Gewissens gefundenen  Solche Sünden sind möglich, wenn das Kind in  Sünden in kindlicher Form mit eigenen Worten  »die Jahre der Unterscheidung « kommt. Aber  zu bekennen und empfängt dann auch die sakra-  wann sind diese anni discretionis gegeben? Das  mentale Absolution. Soweit könnte das Kind  Dekret kommentiert diesen dehnbaren Terminus  etwa zur Advents- oder Fastenzeit im dritten  j  sehr zurückhaltend mit der Bemerkung circa  Schuljahr geführt werden.  septimum. Es scheint aber, daß wir heute, be-  5. Diese Bußpraxis würde im vierten Schuljahr  Jlehrt durch die Entwicklungspsychologie, ohne  vertieft, wobei Bußfeier und Bußsakrament etwa  230Zur eich- gewachsen Sind. Entscheidend für die Fixierung

hingegen ist jener verpflichtet, der unglück- der nnı discretionis ist NIC. das Lebensalter, SON:-
lıcherweise ıne schwere Sünde egangen hat, die dern das Entwicklungsalter. Daraus erg1ıbt sich,
noch NIC. diırekt 1mM Bulßsakramen nachgelassen da ß dıe Erstbeichte frühestens 1im dritten Schuljahr
worden ist.» Dıe bloß läßlıche Sünde un: uch erfolgen sollte rst dann könnte die Moralität des
die direkt 1Im Bußsakramen nachgelassene schwe- indes der Sakramentalıtät der uße begegnen.

Sünde sınd ausreichende, ber NIC notwendige Dabe1i1 kann das Kınd, I  u dem Tad selner
Materıe für diıe Beıchte. Das ekret selbst lehrt Sündhaitıgkeıit korrespondierend, uch dıe Qquası-
mıt Berufung auf den heıligen Antonın » Wenn materıiellen kte der Reue, des Sündenbekennt-
das Kınd ZU) RBösen fählg ist, WEeEeNN schwer NISsSeSs un: der Genugtuung als partes Doenitentiae
sündıgen kann, ann unterliegt dem setizen, dıe ZU Empfang des Bußsakramentes
beichten « Da nach der allgemeınen Ansıcht notwendig SInd. Selbstverständlich können die
eutiger Moraltheologen das Kınd VOT dem läßlıchen Sünden auf andere Weise nachgelassen
bıs Lebensjahr mangelnder personaler werden, ber ann wırd dem Kınd nıicht die mıt
Reıiıfe keıiner schweren Uun:! ählg ist, kann dem Empfang des Bußsakramentes gegebene
VO  — einer stringenten Verpflichtung ZUT Beıichte spezifisch sakramentale na‘ zuteıl Das ind
beı erlangtem Vernunftgebrauch keıne ede seIN. sollte mıt seiner wachsenden personalen Reife
Zudem darf darauf hingewlesen werden, da ß sich stufenweise immer tiefer In den Vollzug des Buß
In der heutigen pastoralen Praxıs immer mehr die sakramentes eingeübt werden. Diese ınübung
Unterscheidung von schwerer Sünde und Todsün- würde nach folgenden Gesichtspunkten erfolgen:
de durchsetzt. Eıne schwere un: gliche iwa Einübung In dıe Tugend der uße Die ern
einem ernsten ehelichen Zerwürfnıis, wobel die suchen be1l gegebenem Anlaß mıt den Kındern
Ehepartner vielleicht tagelang keın Wort mıt- nach dem OLLV ihrer kiındlıchen ergehen Sie
einander sprechen. ber keiner VOoNn ihnen en führen damıt das Kınd ZUT Sinnesänderung. SIEe
uch 11UL 1mM entferntesten ıne Scheidung. » absolvieren « uch das Kınd und geben ihm
Das Zerwürifinis ann ber solche Formen - 1Nne » Buße « auf. Diese »  bsolution « ist durch-
nehmen, da ß dıe beiıden Partner siıch völlig Aa UuS- Aaus ekklesialer atur und entspricht dem
einander eben, daraus die Konsequenzen zıiehen Sündenerlebnıs des indes. Sie ist als vorsakra-
un: sich scheıden lassen. Das wäre, übertrage: mentale uße un: » naturales Zeichen « eıne
auf den In der Taufe geschlossenen und mıiıt Gott, wesentliche ınübung ın dıe sakramentale
die Odsunde. sSsolutiıon und das sakramentale Zeichen
Es g1bt en eigenes Jugendgericht, das krimınellen Die ınder nehmen klassenweise geme1nsa-

1880501 Bußfeiern in der iırche teıl und erfahrenJugendlichen »mıldernde Umstände « zuerkennt.
Es ist die Trage, ob en Jugendlicher schon ıne Uun:' als ekklesıiales EreignIi1s. Im Anschluß
personale Entscheidung VO  e einer olchen Irag- diese Bußfeijern wıird zunachs nıcht gebeichtet,

sondern 1Ur ıne nıchtsakramentale Sündenverge:weıte treifen kann, da ß davon se1in ewlges nheıl
abhängt. beı Gott NIC. auch eLiwas WIe bung In deprekatorischer Form erteılt.
eın » Jugendgericht « g1 Müßten nıcht diese Die Kınder gehen nach einıgen Bußfeiern In den
miıldernden mstande uch beım Bußgericht der Beıchtstu:| und egen dort ein allgemeınes SUn:
Jugendlichen berücksichtigt werden ? Von hiıer bekenntnis In Form eines kindlichen Confıteor aD
AQUus betrachtet, ergäbe sich TSLT für den mündiıgen, Das Kınd ern auf diese Weise den Beichtstuhl,
großjährıgen Christen ıne strenge erpflichtung den Vorgang 1M Beichtstuhl und die Begegnung
ZULT Beıchte, weıl TSLT In diesem er dıe Todsünde mıt dem Priester als Sta:  er und Sachwalter
möglıch wäre. Das Bußsakramen: ware Iso In der Kirche, Christı und ottes kennen und wird
erster Linıe en Sakrament für dıe Erwachsenen. mıt der Süunde als offensa Dei konfrontiert.
Nun enn ber die ırche das Sakrament der empfängt ber keine sakramentale Absolution,

weiıl noch keıin persönlıches Sündenbekenntnısuße In einer zweıfachen Gestalt für die Tod-
siinde als heilsnotwendiges baptisma laboriosum, abgelegt hat
für die äßlıche Sünde als heilsame Devotlons- Das Kınd geht nach einer allgemeınen Bußfeier
beichte. Das Kınd könnte Iso das Bußsakrament In den Beıichtstuhl, dort seiıne persönlichen,
empfangen, sobald äßlıch sündıgen kann. UrC| Befragung se1nes GewIlssens gefundenen
Solche Sünden sind möglıch, WEeNnNn das Kınd In Sünden In kiındlıcher Form mıiıt eigenen orten
» die Tre der Unterscheidung « oMm: ber bekennen un empfängt dann uch die sakra-
Wann sSind diese nNL discretionis gegeben? Das mentale Absolution. Soweıiıt könnte das Kind
ekret Oommentiert diesen dehnbaren ermInus iwa ZUTr Advents- der Fastenzeıt 1Im ıtten E
sehr zurückhaltend mıt der Bemerkung CIrca Schuljahr geführt werden.
septimum. Es scheint aber, daß WIT eute, be- Diese Bußpraxis würde 1Im vierten Schuljahr
lehrt UrC)| die Entwicklungspsychologie, ohne vertieft, wobel Bußfeier und Bußsakrament eiwa
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viermal im Jahr, VOTLI Weihnachten, stern, SC und nicht der Theologe, der Kulturkritiker
Pfingsten und Zum Abschluß des Kıirchenjahres der der Sozlologe das Wort hat, N1IC! die
zelebriert werden könnten tieferen der gal » unbewuliten < Dımensionen der

Auf der Oberstufe sollte das Kınd allmählich da- aktualen ırche handeln kann, sondern gerade
geführt werden, daß aUus eigener Initiative, uch die äußeren, 1Ins Auge fallenden und ben

ohne da ß VOoNn irgendeiner Seıite » geschickt « insofern symptomatischen Züge dieser ırche.
wird, das Sakrament gemäß seinem CGewIlssens-
urtenl empfängt. Dazu bedarf einer konsequen- laube und Kırchenzugehörigkeıit

Die ırche verwendet 1e] Mühe auf die Ver-tien personalen Gewissensbildung.
7. Das Bußsakrament sollte mıt zunehmendem kündigung des Glaubens In vielen Ländern CI-

er und wachsender Reıfe häufiger empfangen halten die iınder während der ersten eineiınhalb
Jahrzehnte ihres ns viele Hunderte Stundenwerden, wobel die Häufigkeıit NIC| ach gewissen

Zeitabständen (monatlıch der zweimonatlich) der Glaubensunterweisung In Relıgionsunterricht,
reglementiert werden sollte; vielmehr würde die Katechese und Predigt Außerhalb des kommunt-

stischen Machtbereichs hat keine »Weltanschau-Häufigkeıit des Empfanges VO persönlichen
Gewissensurteıil estimm !: Kınd der Jugend- vergleichbare nstitutionelle Möglichkeiten,
lıcher müßten NIC: eichten, WEeNN SIe als Jasse ihre re dem 1N! vermitteln Das rgebnıs
der an! ach der Kanzelvermeldung »dran « dieser gewaltigen emühungen scheınt, SsoOweıt
sind, sondern WeNnNn ihr moralıscher GewI1lssens- der empirischen Feststellung zugänglıch ist, 'OST-
un! rfordert. los. Nach Tausenden Unterrichtsstunden ist das

abfragbare Glaubenswissen ger1ng, das aubens-
verständnıiıs dürftig, dıe entscheıdende aubens-
haltung mehr Ausnahme als egel, der Einduß
auf das Verhalten wenig überzeugend. Die große
enrheı der christlich unterrichteten und eIN-
geübten Kınder g1bt mıt dem nde des Schul-
besuchs uch den Glauben sowohl, insofern
Grundlage ihres » Weltverständnisses C< ist, WIE uch
als Oment ihres andelns und Verhaltens auf.
Von hundert getauften, erwachsenen Mitgliedern
der katholıschen ırche In der Bundesrepublık
Deutschland können iwa bıs Prozent
» praktizıerende Katholıken << genannt werden. Das
bedeutet: DIie eNrza.) der getauften Mitgliıeder
der ırche hat iıne völlıg uneigentliche Form der

Anmerkungen Beteıilıgung ihrem Leben DIe große Masse
behält dıe außere Kirchenzugehörigkeit be1i SıeZUT Pathologie des Katholizistischen 1äßt ihre inder taufen Durch dıe Ordnung der

Wer ach der konkreten Gestalt der ırche ragt, Schulverhältnisse in der Bundesrepublık nehmen
wer VOT em und das ist INn der praktıschen fast alle getauften inder Religionsunterricht

teıl DIie Mehrzahl dieser Kıinder STE| Iso unfierTheologie unerlalblıck nach der konkreten
Sıtuation iragt, In der sich das bleibende Wesen dem Einfluß einer in sich selbst widersprüchlichen
der Kirche konkret aktualisieren muß, ist sehr Autorität des Elternhauses Die ern egen in

ihrem persönlıchen Verhalten NUur geringen Wertbaldnseine globale rage auizuiachern
Es g1bt NIC| Jjenen innerweltlichen, Ja, geographi- auf relız1öse ınge, sIie selbst sind unıinteressiert

der ablehnend; dieselben Eltern delegieren berschen un. dem all das, Was die aktuale
ıhre Autorität einer Schule, In deren nterrichts-Gestalt der Kıirche ausmacht, zugleich un mıt

einem einzigen TIn greit bar wäre. Das konkrete plan das ınd zwangsläufig dem Religionsunter-
T1IC zugeführt wIird. Die Autorität des ern-Gesicht der ırche ist gezeichnet von vielen
hauses entwertet ständıg die Autorität des schuli-einzelnen konkreten ügen Und el sowohl

das eine Ganze WwWI1e dıe verschiedenen Oonstitu- schen Religionsunterrichtes, und dıe Kınder ent-
nehmen AQUus dem Religionsunterricht Prinzipilenlerenden Züge dieses Ganzen können noch ein-
und Madßstäbe, die In ihrer KOonsequenz ine KrI1-mal unter verschliedenen spekten gesehen werden.

Wenn 1im folgenden Iso einiıge Anmerkungen tik der Autorität der Eltern und deren Ver-
pathologischer über das Onkrete Ersche!1l- halten bedeutet. Man ist sich kaum klar, WIEe
nungsbild der Kirche gemacht werden und WeNnNn korrumpierend diese und unwahrhaftiıge
dus diesem Gesamtbild jJenes hiler mıt dem » Ka-
tholizistischen « bezeichnete Phänomen besonders Dıie folgenden Überlegungen bilden ıne 1mM
betrachtet wird, dann ll damıt War eın Stück etzten ungenügende und diskutable — Zusammen-
Analyse des aktualen Erscheinungsbildes der assung einer eingehenderen Pathologie des katho-
Kirche versucht se1n, NIC! aber diese Analyse als ischen Christentums, LT S1e 1im Handbuch der Pasto-

und als olche1 el ist jedem inge- raltheologie 2’ reiburg 1966, VOIN Verfasser aus-
weihten klar. daß sich hier, obwohl der Patholo- geführt worden ist
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